Bericht über das Kolloquium "Vergleich von Aktualität und Entwicklung des deutschen und französischen Gesellschaftsrechts"

Am Donnerstag, 26. März 2009 fand in der Universität Paris I Panthéon-Sorbonne ein von der Universität in Partnerschaft mit den Verlägen Dalloz, Transactive und der Zeitschrift Revue des sociétes  organisiertes Kolloqium zum Vergleich von Aktualität und Entwicklung des deutschen und französischen Gesellschaftsrechts statt. Vorsitzende des Kolloquiums waren Daniel Tricot, Ehrenpräsident der Kammer für Handelssachen der Cour de Cassation sowie Klaus Hopt, emeritierter Professor des Max-Planck Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Referenten waren vormittags Alexander Schall und Alain Couret über die grundlegenden Entwicklungen, Barbara Dauner-Lieb und Reinhard Dammann über Satzungsfreiheit, Iris M. Barsan über Führungsstrukturen. Am Nachmittag referierten Isabelle Urbain-Parléani über Konzerne, Bernard Fages über die Regeln der corporate governance sowie Hans Jürgen Sonnenberger und Michel Menjucq über Gesichtspunkte internationalen Gesellschaftsrechts.

Alexander Schall erklärte Grundlegendes zum MoMiG, dem Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen. Darin geht es darum, das positive Recht zu rationalisieren, zu modernisieren und zu deregulieren, die Stellung der GmbH gegenüber der der englischen limited zu verbessern, und um eine Neubearbeitung der Gläubigerschutzregeln, welche den Hauptaspekt des MoMiG darstellt. Es enthält einige praktische Vereinfachungen, wie z.B. die schnelle Errichtung der GmbH nach § 2a GmbHG und die freie Wahl des Ortes des Gesellschaftssitzes. Ermöglicht wird die Errichtung einer Unternehmergesellschaft (UG) nach § 5a GmbHG, einer Art Mini-GmbH, die ein Mindestkapital von nur 1€ erfordert. Nach § 5a III GmbHG ist ein Viertel des Jahresgewinnes in eine gesetzliche Rücklage einzuzahlen, die nur für bestimmte Zwecke verwendet werden darf. Auch von grundlegenden unsichtbaren Änderungen war die Rede, wie derjenigen, dass die ehemalige Rechtfertigung für die Haftungsbeschränkung, der Erkauf dieses Privilegs durch Einlagen, wegfällt. Stattdessen muss eine neue Rechtfertigung für die Haftungsbeschränkung sowie für die Einlagenregulierung als freiwilliges Zeichen der Seriösität gefunden werden.

Alain Couret trug Überlegungen zum Ende des Gesellschaftskapitals vor. Das Gesellschaftskapital dient der Verteilung der Gesellschafterrechte sowie der Finanzierung des Unternehmens.  Das Ende des Gesellschaftskapitals wird angekündigt, bleibt aber zu präzisieren. Fraglich ist, ob das Gesellschaftskapital vielleicht in veränderter Form fortbestehen wird. Drei Phänomene betreffend das Gesellschaftskapital sind zu beobachten:

1. Das Gesellschaftskapital ist als notwendiges Minimum in den Hintergrund geschoben worden. Dies ist in Gesetz und Rechtsprechung zu beobachten. In der Rechtsprechung wird mehr über Eigen- als über Gesellschaftskapital gesprochen. Das Gesellschaftskapital ist nicht mehr erster Bezugspunkt.

2. Das Gesellschaftskapital ist Opfer von Desakralisierung. Dies ist sowohl ein Bild als auch die Realität. Das Gesellschaftskapital war Schlussstein der Gesellschafterganisation, doch eine Serie von Phänomenen hat ihm diesen Wert genommen. Die Idee seiner Unveränderlichkeit verliert an Sinn.

3. Das Gesellschaftskapital ist nicht mehr notwendige Gegenleistung der Einlagen. Die Einlagen verleihen  Stimmrechte. Das Ende des Gesellschaftskapitals naht und Alternativen müssen überlegt werden, hier steht man momentan an einem toten Punkt.

Insbesondere für grössere Gesellschaften wird die Notwendigkeit von Eigenkapital in den nächsten Jahren ein Problem darstellen. Seine lebenserhaltende Funktion ist es, die Gesellschaft zu finanzieren. Das Gesellschaftskapital ist damit zwar tot, hat aber trotzdem eine Zukunft. Was momentan in den Gesellschaften geschieht, ist nur ein Verschieben von Verlusten.

Barbara Dauner-Lieb  sprach über den Zustand des positiven Rechts in Deutschland, insbesondere über den Dualismus des deutschen Gesellschaftskapitalrechts, das in AG-Recht und GmbH-Recht gegliedert ist. Für die AG besteht gemäß § 23 V AktG Satzungsstrenge, das gesetzliche AG-Recht ist kaum abänderbar. Das GmbH-Recht ist im Innenverhältnis weitgehend disponibel, im Aussenverhältnis meist zwingend. Das MoMiG, das die Satzungsfreiheit verstärken könnte, behandelt sie jedoch nicht, sondern widmet sich eher der Deregulierung. Die Satzungsfreiheit wird durch die Vertrags- und Willensfreiheit definiert. Seit Einführung des BGB, bei der die Vertragsfreiheit schon in ihm aufgenommen war, wurde sie zugunsten des Gläubigerschutzes eingeschränkt. Nicht nur auf europäischer Ebene wird heute der Verbraucherschutz verstärkt, um die Vertragsfreiheit zu effektivieren. Es gab somit einen Paradigmenwechsel. Die deutsche GmbH, die zu jedem gesetzlich erlaubten Zweck gegründet werden kann, ist als Allround-Instrument ein sehr beliebtes Exportprodukt. Die Beziehungen zwischen Satzungsstrenge und –freiheit bleiben aktuell.

Reinhard Dammann sprach über die Frage der Notwendigkeit der Einführung einer société par actions simplifiée (SAS) nach französischem Modell in Deutschland. Das deutsche GmbH-Recht hat die französische SARL inspiriert. Wie von Frau Dauner-Lieb vorgestellt, ist das deutsche GmbH-Recht schon relativ flexibel. Die SAS ist aus dem Bedürfnis nach Flexibilität entstanden. Sie hat den EG-Gesetzgeber inspiriert, der nach ihrem Modell die Europäische Gesellschaft (SE) geschaffen hat. Die SE hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist z.B. ihre weitreichende Gründungsfreiheit und ihr gemeinschaftsrechtlicher, nicht nationaler Charakter. Sie erfordert ein grenzüberscheitendes Merkmal. Eine EG-Verordnung besagt, dass es ausreicht, wenn sich ipso facto der Gesellschaftssitz in einem anderen Mitgliedssaat als die Gesellschaftsaktivität befindet. Ist dieses Erfordernis nicht erfüllt, muss die Gesellschaft in eine nationale umgewandelt werden. Unter den Gesetzgebern wird Wettbewerb entstehen. Die Verordnung bezieht sich auf eine 1/3 zu 2/3 der Angestellten-Regelung für die Wahl des Gesellschaftssitzes. Die Gesellschaften werden das für sie interessanteste Referenzrecht aussuchen und sogenanntes “law-shopping” betreiben, ihre Aktivität aber an einem anderen Ort ausüben. Insofern wird der reale Gesellschaftssitz nicht mehr existieren. Die SE wird so eine Möglichkeit darstellen, die französische SA nach Europa zu exportieren. In Deutschland ist man wegen der oben genannten Flexibilität des bestehenden Rechts allerdings nicht unbedingt darauf angewiesen.

Iris M. Barsan sprach die über voneinander abweichenden Entwicklungen des dualistischen Systems   in französischer SA (conseil d’administration und direction générale) und deutscher AG (Vorstand und Aufsichtsrat). Diese Struktur ist historisch gewachsen, in Deutschland besteht sie schon über 100 Jahre. Heutzutage bestehen Tendenzen, nur ein einziges Führungsorgan einzurichten und so die Macht über die Gesellschaft zu konzentrieren. Insbesondere die französische SA leidet durch ihre Trennung von Geschäftsführung und Kontrolle unter Nachteilen. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland betreffend die Führungsstrukturen von Gesellschaften kleiner werden.

Den Nachmittag begann Isabelle Urbain-Parléani mit einem Vortrag über gekreuzte französische und deutsche Blicke auf das auf Konzerne anwendbare Recht. In mehr und mehr Ländern werden Konzerne zugelassen. Im Groben gibt es zwei Konzeptionen von Konzernen: die deutsche und die französische. Letztere möchte Konzernen mehr Freiheit belassen, dies nennt man auch “juristischen Impressionismus”. In Frankreich ist für einen Konzern unter anderem erforderlich, dass eine Gesellschaft über eine andere die Kontrolle besitzt. Die Autonomie der Konzernunternehmen wird dadurch nicht beeinträchtigt. Nach der Lehre verschwinden die einzelnen Gesellschaften durch den Zusammenschluss nicht. Die Cour de Cassation erkennt dem Konzern keine eigene Rechtspersönlichkeit zu. Es gilt das Prinzip der vermögensrechtlichen Autonomie. Nach der Cour de cassation ist die Beeinträchtigung des Interesses einer Gesellschaft zugunsten des Konzerns nie durch einen Rechtfertigungsgrund des Konzerns gerechtfertigt. In Deutschland gilt zum Schutz von Gesellschaftern und Gläubigern das AktG, z.B. §§ 302, 305, die französischen Regeln zum Gläubigerschutz sind eng begrenzt. Es wird diskutiert, ob das deutsche und französische Konzernmodell auf europäischer Ebene umgesetzt werden können, wobei eine EG-Verordnung  eher nicht zu erwarten scheint.

Bernard Fages sprach über Kodexe der Unternehmensführung in Deutschland und Frankreich.  Es gibt einen “combined code on corporate governance”, auf den sich nach einer EG-Richtline von 2006 eine Gesellschaftserklärung beziehen muss. Sie muss die Teile des codes angeben, von denen sie abweichen möchte und die Gründe der Abweichung erklären. Ursprung dieser Richtlinie ist Grossbritannien, wo börsennotierte Kapitalgesellschaften besonders verstreut sind. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mitgliedsstaaten, insbesondere zu Deutschland, hat Frankreich dieses System durch ein Gesetz vom 3. Juli 2008 in nationales Recht umgesetzt. Danach kann sich eine Gesellschaft entweder auf einen bestimmten code beziehen, muss dann aber Abweichungen von ihm erklären, oder kann sich von vornherein auf keinen code beziehen. Auch ein Wechsel des Referenzcodes ist möglich. In Deutschland ist der Deutsche Corporate Governance-Kodex offiziell bezeichnet worden. Insofern besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Ländern. Fraglich ist, was es bedeutet, die Gründe der Abweichung erklären zu müssen. Hier hilft das englische Gesetz weiter: es muss erklärt werden, inwiefern die Lösung der Gesellschaft eine gute Unternehmensführung darstellt. Der combined code on corporate governance hat allerdings keinen Stellenwert in der Normenhierarchie.

Hans Jürgen Sonnenberger  sprach über das Projekt einer Reform des Internationalen Privatrechts der Gesellschaften in Deutschland. Zunächst erläuterte er die aktuelle Situation des deutschen internationalen Privatrechts der Gesellschaften.Vor Einführung des BGB unterfielen die Gesellschaften der Rechtsprechung, zunächst des Reichsgerichts, dann des BGH. Vor diesen Gerichten wurden ausländische genau wie deutsche Gesellschaften behandelt. Es galt die Sitztheorie, die der BGH bestätigte. Nach ihr ist das Recht des Landes maßgeblich, in dem die Gesellschaft ihren tatsächlichen Verwaltungssitz hat. Entscheidend ist der Zeitpunkt, in dem die Frage aufkommt. Wird der Sitz einer deutschen Gesellschaft ins Ausland verlegt, wird die Gesellschaft in Deutschland automatisch aufgelöst. Zwischen den USA und Deutschland wurde 1954 ein Abkommen geschlossen, nach dem die Gründungstheorie anwendbar sein soll. Danach ist das Recht des Staates anwendbar, in dem die Gesellschaft gegründet und registriert wurde, und zwar auch dann, wenn die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz in ein anderes Land verlegt. In der Europäischen Union gilt seit den EuGH-Urteilen Daily Mail, Centros, Überseering und Inspire Art wegen der gebotenen Freizügigkeit auch für juristische Personen die Gründungstheorie – allerdings beschränkt auf Gesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gegründet wurden. Am 7. Januar 2008 brachte das Bundesjustizministerium einen Gesetzesentwurf zum internationalen Gesellschaftsrecht auf den Weg, nach dem der Ort der Gründung maßgeblich sein soll, unabhängig davon, ob er sich in der Europäischen Union befindet oder nicht. Der Entwurf ändert das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, das BGBEG. In der Lehre hat dieser Reformversuch ein generell positives Echo erfahren.

Letzter Referent des Kolloquiums war  Michel Menjucq, der über die Entwicklungen der Anknüpfung von Gesellschaften im französischen Recht sprach. Im französischen internationalen Privatrecht wird an den Gesellsachftssitz angeknüpft. Fraglich ist, ob der reale oder der gesellschaftsvertraglich festgelegte Sitz ausschlaggebend ist. Dies ist inzwischen eher der reale Gesellschaftssitz.
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